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ENTGELTRAHMENTARIFVERTRAG 

§ 1 
Geltungsbereich 

  
Dieser Tarifvertrag gilt für die beiden Tarifvertragsparteien (Technicum Mitte GmbH, 
Schloßweg 3, 36433 Leimbach und IG BCE), die unter den Geltungsbereich (§ 1) des 
Manteltarifvertrages fallen. 

§ 2 
Eingruppierungsgrundsätze 

2.1 Die Arbeitnehmer/innen werden aufgrund ihrer überwiegenden Tätigkeit in eine 
Entgeltgruppe dieses Tarifvertrags eingruppiert. Für die Eingruppierung ist aus-
schließlich die tatsächliche ausgeübte Tätigkeit maßgebend. 

2.2 Berufliche Qualifikation ohne Ausübung der Tätigkeit begründet keine Höher-
gruppierung. 

2.3 Vorrübergehende Tätigkeiten einer höheren Entgeltgruppe rechtfertigen keine 
neue Eingruppierung. Sofern zeitweise arbeiten einer höherwertigen Entgelt-
gruppe übertragen werden, ist ab der 9. Woche eine Zulage in Höhe der Diffe-
renz zwischen dem tariflichen Entgelt der niedrigeren Entgeltgruppe du dem für 
die Tätigkeit vorgesehene Entgelt zuzahlen. 

2.4 Arbeitnehmer/innen können zu vorübergehenden Tätigkeiten, die einer niedri-
geren Entgeltgruppe zuzuordnen sind, verpflichtet werden. In diesem Fall er-
folgt keine Veränderung der Vergütung. 

§ 3 
Entgeltgruppe 

Die Arbeitnehmer/innen sind gemäß ihrer tatsächlichen, überwiegenden Tätigkeit in 
einer der nachfolgenden Entgeltgruppen einzugruppieren. Die jeweiligen Tätigkeitsbe-
schreibungen sind für die Eingruppierung maßgebend.

Entgeltgruppe 9 
Tätigkeiten, die ein Hochschulstudium bzw. Tätigkeiten die eine Fachhochschulstudi-
um und mehrjährige Berufserfahrung erfordern. 

Entgeltgruppe 8 
Tätigkeiten, die ein Fachhochschulstudium erfordern. 

Entgeltgruppe 7 
Tätigkeiten, die zusätzlich zu den Merkmalen der Entgeltgruppe 6 mehrjährige Berufs-
erfahrung erfordern. 




